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  Art. 11 Massnahmen im Kulturbereich

 Der Bund kann Kulturunternehmen, Kulturschaffende sowie Kulturvereine im

Laienbereich mit Finanzhilfen unterstützen.

 Zur Unterstützung der Kulturunternehmen kann das Bundesamt für Kultur (BAK) mit

einem oder mehreren Kantonen Leistungsvereinbarungen in der Höhe von insgesamt

höchstens 100 Millionen Franken abschliessen. Die Beiträge werden den

Kulturunternehmen auf Gesuch als Ausfallentschädigungen und für

Transformationsprojekte ausgerichtet.

 Der Bund beteiligt sich im Rahmen der bewilligten Kredite zur Hälfte an der

Finanzierung von Ausfallentschädigungen und Transformationsprojekten, welche die

Kantone gestützt auf die Leistungsvereinbarungen umsetzen.

 Kulturschaffende erhalten auf Gesuch vom Verein Suisseculture Sociale nicht

rückzahlbare Geldleistungen zur Deckung der unmittelbaren Lebenshaltungskosten,

sofern sie diese nicht selber bestreiten können. Der Bund stellt Suisseculture Sociale

auf der Grundlage einer Leistungsvereinbarung für die Ausrichtung der

Geldleistungen höchstens 20 Millionen Franken für das Jahr 2021 zur Verfügung.

 Das BAK entschädigt Suisseculture Sociale auf der Grundlage der

Leistungsvereinbarung für ihren administrativen Aufwand für die Ausrichtung der

Geldleistungen nach Absatz 4.

 Die Modalitäten für die Ausrichtung der Geldleistungen und die Regeln für deren

Berechnung richten sich nach dem Beitragsreglement von Suisseculture Sociale. Das

Beitragsreglement bedarf der Genehmigung durch das BAK.

 Kulturvereine im Laienbereich erhalten auf Gesuch von den Dachverbänden, die vom

Eidgenössischen Departement des Innern anerkannt sind, eine Entschädigung für den

mit der reduzierten Durchführung von Veranstaltungen verbundenen finanziellen

Schaden. Die Entschädigung beträgt höchstens 10 000 Franken pro Kulturverein. Der

Bund stellt den Dachverbänden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen die

für die Entschädigungen notwendigen Finanzmittel in der Höhe von höchstens 10

Millionen Franken für das Jahr 2021 zur Verfügung.
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 Das BAK entschädigt die Dachverbände auf der Grundlage der

Leistungsvereinbarung für ihren administrativen Aufwand für die Ausrichtung der

Entschädigungen nach Absatz 7.

 Die Modalitäten für die Ausrichtung der Entschädigungen an die Kulturvereine und

die Regeln für deren Berechnung werden in den Leistungsvereinbarungen zwischen

dem BAK und den Dachverbänden festgelegt.

 Gesuche gemäss den Absätzen 2, 4 und 7 müssen spätestens einen Monat vor dem

Ausserkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht werden. Gesuche, die nach diesem

Termin eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.

 Der Bundesrat bestimmt die Kulturbereiche, die mit Finanzhilfen unterstützt

werden, in einer Verordnung und regelt darin die Anspruchsvoraussetzungen im

Einzelnen. Er legt die Beitragskriterien und die Bemessungsgrundlagen für die

Finanzhilfen fest und regelt, in wie vielen Tranchen die Auszahlung der Beiträge

gemäss Absatz 2 erfolgt.
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